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Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen lediglich
Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.
Die Versicherung wird gegen festen Beitrag abgeschlossen. Damit entfällt der
Anspruch auf Beitragsrückerstattung sowie eine eventuelle Nachschuss-
pflicht.

5. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Fälligkeit der Erstprämie:
Die Erstprämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig,
nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn.
Zahlweise der Folgeprämien:
zum 01.01. jährlich im Voraus
oder
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir die Prä-
mie von Ihrem Konto ab, ansonsten müssen Sie die Prämie überweisen.

6. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informationen
beträgt vier Wochen.

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungsnehmers
und die Übersendung des Versicherungsscheines durch den Versicherer.
Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, sofern die-
ser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag nach Antrags-
eingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versicherungsschutz.
Sie sind an Ihren Antrag zwei Wochen gebunden.

8. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen
einschließlich derAllgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren In-
formationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitigeAbsendung desWiderrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an
WGV-VersicherungAG, Tübinger Str. 55, 70178 Stuttgart, Fax: 07 11/16 95-
11 00, E-Mail: hus-vertrag@wgv.de bzw., wenn Sie Angehöriger des öffent-
lichen Dienstes in Württemberg sind, Württembergische Gemeinde-Versi-
cherung a.G., Tübinger Str. 55, 70178 Stuttgart, Fax: 07 11/16 95-11 00,
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamenWiderrufs endet der Versicherungsschutz und wir
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von

1/360 der Jahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei jährlicher Prämienzahlung)

bzw. 1/180 der Halbjahresprämie gemäß Tarifauskunft
(bei halbjährlicher Prämienzahlung)

multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz be-
standen hat.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksameWiderruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch sowohl von Ihnen, als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versiche-
rungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer
Laufzeit von weniger als einem Monat.

1. Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift, vertretungs-
berechtigte Personen

Ihr Versicherer ist die
WGV-Versicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479,
bzw. wenn SieAngehöriger des öffentlichen Dienstes in Württemberg sind, die
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-11 00
E-Mail: hus-vertrag@wgv.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547
(Durch den Abschluss der Versicherung wird die Mitgliedschaft bei der Würt-
tembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. erworben.)
für beide Unternehmen:
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen:
Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)

Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
WGV-Versicherung AG:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversiche-
rungen
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche
Merkmale der Versicherungsleistung
a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen sowie die An-
gabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts.

Für das Versicherungsverhältnis in der Haftpflichtversicherung gelten die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB
2010), die Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Haft-
pflichtversicherung.
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung.
b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des
Versicherers.

Im Rahmen des versicherten Risikos besteht Versicherungsschutz in der
Haftpflichtversicherung für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen
eines eingetretenen Schadenereignisses, das einen Personen-, Sach- oder
sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Drit-
ten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz besteht bis zu den vereinbarten Versicherungssum-
men, wobei eventuell vereinbarte Selbstbeteiligungen zu berücksichtigen sind.
Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Prüfung der Haftungsfrage, dieAb-
wehr unberechtigter Ansprüche und den Ersatz berechtigter Ansprüche.
Der Versicherungsschutz der Allgemeinen Haftpflichtversicherung kann – je
nach Antragstellung – folgende Versicherungsarten umfassen:
Privathaftpflichtversicherung
Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Privatperson im täglichen
Leben.
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Haus- und Grundbesitzer.
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Tierhalter.
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Haftpflichtversiche-
rung verweisen wir auf die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB 2010), die Risikobeschreibungen und Besonde-
ren Bedingungen zur Haftpflichtversicherung.

4. Gesamtpreis der Versicherung einschl. aller Steuern und sonstigen
Preisbestandteile, zusätzliche Kosten

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus demAn-
trag und der Tarifauskunft bzw. dem Versicherungsschein. Die gesetzliche
Versicherungsteuer ist in den Beiträgen enthalten.
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben.

A. Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 VVG-Informationspflichtenverordnung
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B. Vertragsbestimmungen
1. Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach demAntrag und den
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB 2010);

– der Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Haft-
pflichtversicherung (RBH),
für die Privathaftpflichtversicherung: RBH-Nr. 1/0911
für die Tierhalterhaftpflichtversicherung: RBH-Nr. 2/0911
für die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-
versicherung: RBH-Nr. 3/0911

Für nicht beantragte Versicherungsarten entfallen die dafür geltenden RBH
und Besonderen Bedingungen.

2. Versicherungsbeginn
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag nach Antragseingang
bei der Gesellschaft.

3. Versicherungsdauer
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres,
24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils um ein Jahr,
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine
schriftliche Kündigung zugegangen ist.

9. Angaben zur Laufzeit und ggfs. zur Mindestlaufzeit des Vertrages
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres,
24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils um ein Jahr,
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine
schriftliche Kündigung zugegangen ist.

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Jeder der Vertragspartner kann den Vertragmit einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.

11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik DeutschlandAnwendung.
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden Ge-
richten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende
Niederlassung örtlich zuständig ist.

Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Ge-
schäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz oder ge-
wöhnlicherAufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt
das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

12. Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
wird in deutscher Sprache geführt.

13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren
beim
Versicherungsombudsmann e.V.
Leipziger Str. 121
10117 Berlin,
sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sache ein Ver-
fahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder vor Ge-
richt anhängig ist.
Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsombuds-
manns bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 EUR verbindlich; darüber
hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu einem Beschwerdewert
von 100.000 EUR eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung abgeben.
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt.

14. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genanntenAufsichts-
behörde.

C. Leistungsübersicht
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In der Haftpflichtversicherung bieten wir Ihnen die Produktvarianten OPTIMAL- und BASIS-Tarif an. Nachfolgend haben wir Ihnen die wesentlichen
Leistungsunterschiede dargestellt. Die Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Für den Versicherungsschutz ist ausschließlich der
Wortlaut der Versicherungsbedingungen maßgebend.
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D. Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung
Privathaftpflichtversicherung für Einzelpersonen (Single-Tarif)
Bei der Privathaftpflichtversicherung für Einzelpersonen (Single-Tarif) ist
der Versicherungsnehmer der alleinige Versicherte. Ein Ehegatte/Lebens-
partner, in häuslicher Gemeinschaft lebende pflegebedürftige Angehörige
der Stufe 2 oder 3 (Sozialgesetzbuch XI) oder Kinder sind nicht mitversi-
chert.
Heiratet der Versicherungsnehmer, erweitert sich der Versicherungsschutz
auf den Ehegatten bzw. die Kinder, wenn die Heirat bzw. die Geburt inner-
halb eines Monats dem Versicherer angezeigt wird. Erfolgt die Anzeige
später als einen Monat nach der Heirat, beginnt der Versicherungsschutz
für die mitversicherten Personen mit Zugang der Anzeige beim Versiche-
rer. Die Regelungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB 2010)
bleiben unberührt.
Ab Versicherungsbeginn für die mitversicherten Personen ist der im Tarif
hierfür vorgesehene Beitrag zu zahlen.

Tierhalterhaftpflichtversicherung
Bitte Anzahl aller gehaltenen Tiere angeben.
Sämtliche vorhandenen Tiere der gleichen Art müssen angegeben wer-
den, ausgenommen Jagdhunde, die bereits über eine Jagdhaftpflichtversi-
cherung versichert sind.

Kampfhunde sind Hunde folgender Rassen und Gruppen sowie deren
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: American Staf-
fordshire Terrier, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Pit Bull Ter-
rier, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu.

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung für Öltanks
Im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung ist bei einem zu privaten
Zwecken selbstgenutzten Einfamilienhaus sowie Wochenend- und Ferien-
haus die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber eines
– im OPTIMAL-Tarif, Heizöltanks versichert. Dies gilt auch, wenn eine
Wohneinheit im ansonsten selbstgenutzten Risiko (Einfamilienhaus mit
Einliegerwohnung/Zweifamilienhaus) vermietet wird, nicht jedoch zu ge-
werblichen Zwecken.

– im BASIS-Tarif, oberirdischen Heizöltanks mit bis zu 3.000 Liter Ge-
samtfassungsvermögen.

Im Rahmen der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist die ge-
setzliche Haftpflicht als Inhaber eines Heizöltanks enthalten. Dies gilt nicht
bei der Versicherung von Sondereigentum.

E. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese
Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages
sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versi-
cherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der WGV-Versicherungsgruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsa-
men Datensammlungen führen und an die für den Versicherer tätigen Ver-

mittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung mei-
ner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an
Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen
sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder-
lich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein,
dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sons-
tigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir als
Teil dieses Antrages vor Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort, über-
lassen wird.
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OPTIMAL-Tarif BASIS-Tarif
Versicherungssummen 50 Mio. EUR pauschal für Personen- und 6 Mio. EUR pauschal für
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Mitteilung nach §19 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können,
ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzuge-
ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden,
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können
Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder
nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt ha-
ben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzei-
gepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündi-
gen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Be-
gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Per-
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als
auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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1.8 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
– als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde;
– als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde;
– als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken;
soweit Versicherungsschutz nicht über eineTierhalterhaftpflichtversicherung besteht.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer, so-
wie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es handelt sich um Personenschäden.

1.9 aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines so-
zialen unentgeltlichen Engagements. Hierunter fällt insbesondere die Mitarbeit
– in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit;
– in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden;
– bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfin-
dern oder gleichartig organisierten Gruppen.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leis-
tung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann
(z.B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversicherung) oder ein Dritter zum Ersatz
des Schadens verpflichtet ist.
Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
– Ehrenämtern mit verantwortlicher oder leitender Betätigung (z.B. Vereinsvor-
stand);

– öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z.B. als Bürgermeister, Gemein-
deratsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der
Freiwilligen Feuerwehr;

– wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z.B. als
Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 40
SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs. 6 BGB.

2. Mitversichert ist
2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
2.1.1 des Ehegatten des Versicherungsnehmers und des eingetragenen Lebens-

partners des Versicherungsnehmers (eingetragener Lebenspartner ist derje-
nige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem
Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten
auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten);

2.1.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft le-
benden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern
jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar an-
schließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre
und/oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Master-
studiengang –, nicht Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Versicherungsschutz
besteht auch, wenn einer Lehre unmittelbar ein Studium folgt. Bei Ableistung
des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen
Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im An-
schluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Nach Beendigung der Schul-/beruflichen Erstausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls in unmittelbarem Anschluss an
dieseAusbildungsmaßnahme eineWartezeit bzw.Arbeitslosigkeit eintreten sollte.

2.1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv-
und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;
Für Schäden durch mitversicherte Kinder gilt zusätzlich: Der Versicherer wird
sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversicherten Kindern berufen, so-
weit dies der Versicherungsnehmer wünscht, kein anderer Versicherer (z.B.
Sozialversicherungsträger) leistungspflichtig ist und wenn der Geschädigte
nicht selbst aufsichtspflichtig war.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige)
vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind.
(a) Bei Vereinbarung des OPTIMAL-Tarifs beträgt die Höchstersatzleistung
des Versicherers für derartige Schäden je Schadenereignis und Versiche-
rungsjahr 20.000 EUR.

(b) Bei Vereinbarung des BASIS-Tarifs beträgt die Höchstersatzleistung des
Versicherers für derartige Schäden je Schadenereignis und Versicherungs-
jahr 5.000 EUR.

2.1.4 von Angehörigen (Ziff. 7.5 Abs. 1 AHB 2010) des Versicherungsnehmers, die
mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben und bei denen anerkannte Pfle-
gebedürftigkeit der Stufen 2 oder 3 im Sinne der Pflegeversicherung (gemäß
dem Sozialgesetzbuch XI) besteht. Kein Versicherungsschutz besteht, soweit
eine anderweitige Haftpflichtversicherung eintrittspflichtig ist. Ziff. 7.4 AHB
2010 bleibt unberührt.

2.2 Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung der in häuslicher Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer lebende Partner einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft und dessen Kinder, diese entsprechend Ziff. 2.1.2 und 2.1.3, gemäß den
nachfolgenden Voraussetzungen:
– Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverhei-
ratet sein.

– Der mitversicherte Partner muss im Versicherungsschein namentlich be-
nannt werden.

– Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Versi-
cherungsnehmer sind ausgeschlossen.

– Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern sowie öffentlichen und priva-
ten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

– Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Kin-
der des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der häusli-
chen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

– im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden
Partner und dessen Kinder Ziff. 5.4 sinngemäß.

Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung (RBH)

RBH-Nr. 1/0911
Privathaftpflichtversicherung

1. Versichert ist –
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtver-
sicherung (AHB 2010) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus den Gefahren des täglichen Lebens als
Privatperson und
nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
– den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art

– oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.
Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über Min-
derjährige);

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
1.3 als Inhaber
1.3.1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum

als Sondereigentümer) – einschließlich Ferienwohnungen.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftsei-
gentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

1.3.2 eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,
1.3.3 eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses,

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie ei-
nes Schrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den
oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Be-
leuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

– aus dem Miteigentum an den zu einem Einfamilienhaus gehörenden Ge-
meinschaftsanlagen;

– aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohn-
räumen, nicht jedoch von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken
und Garagen. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, entfällt die
Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziff. 4 AHB 2010);

(a)Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht aus
der Vermietung einer Wohneinheit im ansonsten selbstgenutzten Risiko
(Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung/Zweifamilienhaus), nicht jedoch zu
gewerblichen Zwecken, mitversichert.

(b)Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Vermietung einer Wohneinheit im ansonsten selbstgenutzten Risiko (Einfa-
milienhaus mit Einliegerwohnung/Zweifamilienhaus) nicht mitversichert.

(a)Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht aus
der Vermietung von nicht mehr als drei Garagen, nicht jedoch zu gewerb-
lichen Zwecken, mitversichert. Werden mehr als drei Garagen vermietet,
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB 2010).

(b)Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Vermietung von Garagen nicht mitversichert.

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten,
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten)

(a) im OPTIMAL-Tarif bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR je Bauvorhaben;
(b) im BASIS-Tarif bis zu einer Bausumme von 75.000 EUR je Bauvorhaben;
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB 2010).

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand;

– als Inhaber einer Photovoltaik-/Solaranlage, die zu den genannten Objekten ge-
hört. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die Verkehrssicherungspflicht.

(a)Im OPTIMAL-Tarif ist die gesetzliche Haftpflicht aus allen Tätigkeiten, Ei-
genschaften und Rechtsverhältnissen, die im Zusammenhang stehen mit
dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis zu einer Leistung von 10 kWp,
welche sich auf einer der vorgenannten Immobilien befindet, mitversichert.
Der Versicherungsschutz gilt nur unter der Voraussetzung, dass eine Ein-
speisung von Elektrizität ausschließlich in das Netz des Energieversor-
gungsunternehmens und nicht an Endverbraucher erfolgt.

(b)Im BASIS-Tarif ist die gesetzliche Haftpflicht aus allen Tätigkeiten, Eigen-
schaften und Rechtsverhältnissen, die im Zusammenhang stehen mit dem
Betrieb einer Photovoltaikanlage, nicht mitversichert.

– der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;
1.4 als Radfahrer;
1.5 aus derAusübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung und die

Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen sowie die Vorbereitung
hierzu (Training); eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht für Schä-
den aus dem Training zu Radrennen (z.B. Straßenrundfahrten, Triathlon etc.), an
denen der Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt;

1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß-
und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagd-
zwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bie-
nen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtie-
ren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftli-
chen Zwecken gehalten werden;
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2.3. Wenn eine Privathaftpflichtversicherung für Einzelpersonen (Single-Tarif) verein-
bart ist, ist der Versicherungsnehmer der alleinige Versicherte. Abweichend von
den Ziff. 2.1.1 bis 2.2. sind ein Ehegatte/Lebenspartner, pflegebedürftige An-
gehörige der Stufe 2 oder 3 (Sozialgesetzbuch XI) oder Kinder nicht mitversichert.
Heiratet der Versicherungsnehmer, erweitert sich der Versicherungsschutz auf die
in Ziff. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4 genannten Personen, wenn die Heirat bzw. Ge-
burt innerhalb eines Monats dem Versicherer angezeigt wird. Erfolgt die Anzeige
später als einen Monat nach der Heirat, beginnt der Versicherungsschutz für die
mitversicherten Personen mit Zugang der Anzeige beim Versicherer. Die Rege-
lungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB 2010) bleiben unberührt.
Ab Versicherungsbeginn für die mitversicherten Personen ist der im Tarif hier-
für vorgesehene Beitrag zu zahlen.

2.4 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers be-
schäftigten Personen (auch Au-Pair) gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit.
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2.5 Verursacht eine versicherte Person einen Sachschaden bei privater un-
entgeltlicher Hilfeleistung für Dritte (Gefälligkeitshandlung), wird sich der Ver-
sicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungsverzicht beru-
fen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und soweit kein anderer
Versicherer leistungspflichtig ist.
(a) Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, beträgt die Höchstersatzleistung
des Versicherers für alle Schadenereignisse innerhalb eines Versiche-
rungsjahres 5.000 EUR.

(b) Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, beträgt die Höchstersatzleistung des
Versicherers für alle Schadenereignisse innerhalb eines Versicherungsjah-
res 1.000 EUR.

2.6 die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Betriebspraktika. Der Aus-
schluss gemäß Ziff. 1 dieser Bedingungen (berufliche, betriebliche Tätigkeit)
bleibt bestehen.

2.7 die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht
auf dem Gelände einer Schule, einer Universität, einer Fach- oder Berufsaka-
demie im Sinne des jeweiligen Landesgesetzes. Dabei eingeschlossen ist die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) in
der Schule, der Universität, der Berufs- oder Fachakademie.
(a) Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, so ist die Höchstersatzleistung
des Versicherers für derartige Schäden je Versicherungsfall auf 10.000 EUR
begrenzt.

(b) Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, so ist die Höchstersatzleistung des Ver-
sicherers für derartige Schäden je Versicherungsfall auf 2.500 EUR begrenzt.

2.8 Eingeschlossen ist das erlaubte Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks.
Kleinfeuerwerke sind gem. § 6 Abs. 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz (1. SprengV) pyrotechnische Gegenstände der Klasse II.

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
3.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters

oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von

3.2.1 – nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und An-
hängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit (auch
motorgetriebene Krankenfahrstühle);

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

– nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
– nicht versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern;
hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB 2010.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Be-
rechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fah-
rer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

3.2.2 (a) im OPTIMAL-Tarif, Luftfahrzeuge (Flugmodelle, unbemannte Ballone und
Drachen) die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden
und deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,

(b) im BASIS-Tarif, Luftfahrzeuge (Flugmodelle, unbemannte Ballone und Dra-
chen) die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden, deren
Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und die nicht der Versicherungspflicht unter-
liegen;

3.2.3 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmo-
toren – oder Treibsätzen. Mitversichert ist der Gebrauch von eigenen und
fremden Windsurfbrettern, soweit nicht eine andere Haftpflichtversicherung
eintrittspflichtig ist.
Mitversichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch
den Gebrauch von fremden Booten mit Motor (auch Segelboote mit Hilfsmotor)
bis zu einer Motorstärke von 110 kW (150 PS), soweit dieser Gebrauch gele-
gentlich und jeweils nur vorübergehend bis zu höchstens vier Wochen erfolgt
und für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. Nicht versi-
chert bleibt der Gebrauch von Wasserfahrzeugen, die von Versicherten
– gehalten werden oder in deren Eigentum stehen;
– für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als vier Wochen in Gewahr-
sam oder Besitz genommen sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigentümer und An-
sprüche wegen Schäden an diesen Wassersportfahrzeugen selbst. Kein Versi-
cherungsschutz besteht, soweit eine anderweitige Haftpflichtversicherung ein-
trittspflichtig ist.

3.2.4 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen;
3.2.5 Kitesport-Geräten, z.B. Kite-Drachen, -Boards, -Buggys und dergleichen zur

Ausübung des Kite-Sports auf dem Boden und auf dem Wasser.

4. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB 2010 – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus demAus-
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im
Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,
soweit es sich handelt um

4.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Da-
ten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere
Schadprogramme;

4.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und feh-
lerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar wegen
− sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer
Datenveränderungen sowie

− der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

4.1.3 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
Für Ziff. 4.1.1 bis 4.1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu über-
mittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden
sind, die dem Stand der aktuellen Technik entsprechen. Diese Maßnahmen
können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB 2010.

4.2 entfällt
4.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010 –

für Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen
Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und
Leistungen:
− Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
− IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
− Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
− Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
− Betrieb von Datenbanken.

4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
4.5.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

− unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),

− Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu
verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde);

4.5.2 die in engem Zusammenhang stehen mit
− massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertra-
genen Informationen (z.B. Spamming),

− Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen
über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;

4.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den
Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder
durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

5. Außerdem gilt:
Vereinbart werden außerdem folgende besondere Bedingungen für

5.1 Auslandsschäden
5.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010 – die gesetzliche

Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen
– die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehen-
des versichertes Risiko zurückzuführen sind;

– die bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren ein-
getreten sind (weltweit); in allen EU-Mitgliedsstaaten, Schweiz, Norwegen,
Island und Liechtenstein ohne zeitliche Begrenzung.

5.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Be-
nutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen
Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3.

5.1.3 (a) Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Inhaber einer selbstgenutzten Ferienwohnung
in den EU- Mitgliedsstaaten, Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein
mitversichert.

(b) Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, ist die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Inhaber einer selbstgenutzten Ferienwohnung
im Ausland nicht mitversichert.

5.1.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in
dem der Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

5.2 Mietsachschäden
5.2.1 Räume

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010 – die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten
Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen:
– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsan-
lagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden;

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders
versichern kann;

– Schäden infolge von Schimmelbildung.
5.2.2 Bewegliche Sachen
5.2.2.1 Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Hotels und in gemieteten

Ferienwohnungen/-häusern
(a) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010 – sofern der
OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in
Hotels und in gemieteten Ferienwohnungen/-häusern. Ausgeschlossen
bleibenAnsprüche wegen Schäden an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugan-
hängern, Luft- und Wasserfahrzeugen.
Die Höchstersatzleistung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.

(b) Bei Vereinbarung des BASIS-Tarif besteht kein Versicherungsschutz für
Schäden an gemieteten beweglichen Sachen in Hotels und in gemieteten
Ferienwohnungen/-häusern. Ziff. 7.6 AHB 2010 bleibt unberührt.

5.2.2.2 Schäden an gemieteten oder geliehenen elektrischen medizinischen Geräten
(a) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010 – sofern der
OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschä-
digung oder Vernichtung von zu privaten Zwecken gemieteten oder gelie-
henen elektrischen medizinischen Geräten, die dem Versicherungsneh-
mer zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung überlassen werden.
Die Höchstersatzleistung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.
Die Selbstbeteiligung beträgt an jedem Schaden 250 EUR.
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, zu deren Ersatz
– bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Dritter
Leistungen zu erbringen hat (z.B. aus Sach- oder Haftpflichtversiche-
rungen);

– ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, so-
weit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder Ähnliches von
Dritten handelt.

(b) Bei Vereinbarung des BASIS-Tarif besteht kein Versicherungsschutz für
Schäden an gemieteten oder geliehenen elektrischen medizinischen
Geräten. Ziff. 7.6 AHB 2010 bleibt unberührt.

5.3 Sachschäden durch Abwässer
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche
Abwässer und abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB 2010 Haftpflichtansprüche we-
gen Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals.

5.4 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des Ver-
sicherungsnehmers und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. Wird die nächs-
te Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen
Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

5.5 Besondere Bedingung für die Erhöhung der Versicherungssummen
in der Vorsorgeversicherung
Die Versicherungssummen für die Vorsorgeversicherung sind – abweichend
von Ziff. 4.2 AHB 2010 – auf 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
und – soweit vereinbart – auf 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt.

6. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden
– außer Anlagenrisiko –

6.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 50 Liter/kg Inhalt soweit das
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 500 Liter/kg nicht über-
steigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4AHB 2010
– besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögens je
Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

6.2 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

6.3 Ausschlüsse
6.3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

6.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder
unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden
– Anlagenrisiko –

7.1 Gegenstand der Versicherung
7.1.1 Bei einem im Inland gelegenen und zu privaten Zwecken selbstgenutzten Ein-

familienhaus bzw. Wochenend-/Ferienhaus erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber
(a) im OPTIMAL-Tarif von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen – dies gilt auch, wenn eine Wohneinheit im ansonsten selbstge-
nutzten Risiko (Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung/Zweifamilienhaus)
vermietet wird, nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken;

(b) imBASIS-Tarif von oberirdischenAnlagen mit einemGesamtfassungsvermö-
gen von bis zu 3.000 Liter zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen;

und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

7.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010) Anwendung.

7.1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar-
beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Be-
treuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass die-
ser Verrichtungen in Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich umArbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

7.2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsdeckungs-
summe in Höhe von 15.000.000 EUR (gleichgültig ob Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme.

7.3 Rettungskosten
7.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-

rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010).

7.3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

7.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

7.5 entfällt

7.6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügung oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7.7 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1.000 EUR selbst zu tragen.

7.8 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB 2010 – auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewäs-
serschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziff. 7.1.1)
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziff. 7.1.1) selbst.
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt 250 EUR.
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8. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung

8.1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 2010 aus Scha-
denereignissen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.

8.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
8.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

8.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gut-
achtlicher Tätigkeit;

8.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbun-
dene Unternehmen;

8.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
8.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen;
8.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen

wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

8.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung;
8.2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten so-

wie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
8.2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
8.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige

Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang
stehen;

8.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften,
vonAnweisungen oder Bedingungen desAuftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

8.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen;

8.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschüt-
terungen).

9. Besondere Bedingungen für die Versicherung von öffentlich-rechtlichen
Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz

9.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2010 öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungs-
widrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden
können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen;
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser;
– Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Ver-
sicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

9.2 Nicht versichert sind
9.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

9.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkun-
gen auf die Umwelt entstehen;

– für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
(z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

9.2.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen
3.000.000 EUR.

9.2.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 5.1 und 7.9 AHB 2010 im Umfang dieses
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

10. Besondere Bedingungen für die Versicherung von Forderungsausfällen
in der Privathaftpflichtversicherung (Forderungsausfallversicherung)

10.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
10.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder

eine gemäß Ziff. 2.1 und 2.2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit

der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und
der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte seiner
Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil
die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten
festgestellt worden ist und die Durchsetzung der Forderung gegen ihn ge-
scheitert ist.
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus
resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum
Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).

10.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadener-
satzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Privat-
haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im
Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch
die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versiche-
rungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz,
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit verursacht hat oder wenn der Schädiger den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
Mitversichert sind in Abänderung von Ziff. 1.7 gesetzliche Haftpflichtansprüche
gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hun-
des oder Pferdes.

10.2 Leistungsvoraussetzungen
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß
Ziff. 2.1 und 2.2 mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn

10.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Ver-
gleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-
gens, Islands und Liechtensteins festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Ver-
säumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorge-
nannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne
einen dieser Titel bestanden hätte;

10.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall,
wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist,
dass
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatz-
pflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenz-
verfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfah-
ren mangels Masse abgelehnt wurde

und
10.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in

Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Aus-
fertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsneh-
mer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

10.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
10.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.
10.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall

auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann,
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

10.3.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der für die Privathaftpflichtversi-
cherung vereinbarten Versicherungssumme je Schadenereignis
(a) im OPTIMAL-Tarif 6.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden;
(b) im BASIS-Tarif 3.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden.

10.3.4 Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz.
10.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Ver-

trag zu.

10.4 Räumlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 5.1 – für Schadenersatzan-
sprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-rechtlichen Inhalts
anlässlich von Schadenereignissen, die in einemMitgliedsstaat der Europäischen
Union, der Schweiz, Norwegens, Islands oder Liechtensteins eintreten.

10.5 Ausschlüsse
10.5.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an

– Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und Wasserfahrzeugen;
– Immobilien;
– Tieren;
– Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes,
Berufes, Dienstes oder Amtes des Versicherungsnehmers oder einer mitver-
sicherten Person zuzurechnen sind.

10.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
– Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;
– Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungs-
übergangs;

– Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder
begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder einge-
legt wurden;

– Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
– ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. der Schadens-
versicherer des Versicherungsnehmers) oder

– ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu er-
bringen hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsan-
sprüche oder Ähnliches von Dritten handelt.
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11. Besondere Bedingungen zur Versicherung von Haftpflichtansprüchen
aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (Schlüsselverlust-
versicherung)
(a) Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz in
folgendem Umfang:

11.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB 2010 und abweichend von
Ziff.7.6 AHB 2010 – die gesetzliche Haftpflicht aus demAbhandenkommen von zu
privaten, ehrenamtlichen und beruflichen Zwecken überlassenen fremden Schlüs-
seln (auchGeneral-Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich recht-
mäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben, soweit dies nicht im Zu-
sammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständi-
gen Tätigkeit erfolgt ist.

11.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche
wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und
Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss)
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

11.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-
verlustes (z.B. wegen Einbruchs). Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem
Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu be-
weglichen Sachen.

11.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sach-
schäden 25.000 EUR je Schadenereignis, begrenzt auf 50.000 EUR für alle
Versicherungsfälle eines Kalenderjahres.

11.5 Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt
250 EUR.
(b) Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, besteht kein Versicherungsschutz im
Rahmen der Schlüsselverlustversicherung.

12. Besondere Bedingungen für die Kautionsleistung bei Schäden
aufgrund gesetzlicher Haftpflicht im europäischen Ausland
(a) Sofern der OPTIMAL-Tarif vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz in
folgendem Umfang:
Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Euro-
pas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leis-
tungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der
Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur
Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung. Der Kautionsbetrag wird auf eine
vom Versicherer zu leistende Schadenersatzleistung angerechnet. Ist die
Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Glei-
che gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung
nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die
Kaution verfallen ist.

(b) Sofern der BASIS-Tarif vereinbart ist, besteht kein Versicherungsschutz für
Kautionsleistung bei Schäden aufgrund gesetzlicher Haftpflicht im europäi-
schen Ausland.

RBH-Nr. 2/0911
Tierhalterhaftpflichtversicherung

1. Hunde
1.1 Versichert ist im Rahmen der AHB 2010 die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Hundehalter.
Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflicht be-
steht, sind nicht mitversichert und nicht mitzuzählen.

1.2 Mitversichert ist bei der Tierhalterhaftpflichtversicherung die gesetzliche Haft-
pflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Dies gilt auch für Per-
sonen, die nur kurzfristig die Aufsicht über das Tier übernehmen.
Kein Versicherungsschutz besteht, soweit eine anderweitige Haftpflichtversi-
cherung eintrittspflichtig ist.
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche der Tierhüter gegen den Versiche-
rungsnehmer. Der Ausschluss gemäß Ziff. 7.5 (1) AHB 2010 bleibt unberührt.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Schauvor-
führungen oder Turnieren sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). Nicht
versichert bleibt die Teilnahme an Hunderennen sowie die Vorbereitungen
hierzu (Training).

1.4 Mitversicherung von Mietsachschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010 – die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten Wohnräumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und
übermäßiger Beanspruchung.

2. Reit- und Zugtiere
2.1 Versichert ist im Rahmen der AHB 2010 die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Halter von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde,
Ponys, Maultiere, Esel usw.).

2.2 Mitversichert ist bei der Tierhalterhaftpflichtversicherung die gesetzliche
Haftpflicht
– des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
– des berechtigten Reiters.
Kein Versicherungsschutz besteht, soweit eine anderweitige Haftpflichtversi-
cherung eintrittspflichtig ist.
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche der Tierhüter, Reitbeteiligten und
der Reittiernutzer gegen den Versicherungsnehmer. Der Ausschluss gemäß
Ziff. 7.5 (1) AHB 2010 bleibt unberührt.

2.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
– aus der Teilnahme an Schauvorführungen oder Reitturnieren sowie den Vor-
bereitungen hierzu (Training). Nicht versichert bleibt die Teilnahme an Pfer-
derennen sowie die Vorbereitungen hierzu (Training);

– wegen Flurschäden;
– aus dem Weiderisiko sowie aus der Offen- oder Laufstallhaltung;
– aus der Verwendung der Tiere als Zugtiere bei privaten Kutsch-, Planwagen-
oder Schlittenfahrten einschließlich der gelegentlichen unentgeltlichen Be-
förderung von Personen. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem
Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten.

2.4 Mitversicherung von Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Pferdeboxen.
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010 – die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken geliehenen oder gemiete-
ten Stallungen, Reithallen, Offenställen und Pferdeboxen. Die Selbstbeteiligung
bei Pferdeboxen beträgt 150 EUR je Schadenereignis.

3. Mitversicherung von Jungtieren
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter
von Fohlen/Welpen soweit diese nicht älter als 12 Monate sind. Voraussetzung
ist, dass die Jungtiere im Besitz des Versicherungsnehmers sind und der Versi-
cherungsnehmer als Halter des Muttertieres über diesen Vertrag versichert ist.
Wenn die Jungtiere die o.g. Altersgrenze überschreiten, endet der beitragsfreie
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Be-
stimmungen gemäß Ziff. 13 AHB 2010.

4. Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010 – die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen, die bei einem
vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren eingetreten sind
(weltweit); in allen EU-Mitgliedsstaaten, Schweiz, Norwegen, Island und Liech-
tenstein ohne zeitliche Begrenzung.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in
dem der Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

5. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
5.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters

oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

5.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von
– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhän-
gern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

– nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB 2010.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-
tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

6. Besondere Bedingung für die Erhöhung der Versicherungssummen
in der Vorsorgeversicherung
Die Versicherungssummen für die Vorsorgeversicherung sind – abweichend
von Ziff. 4.2 AHB 2010 – auf 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
und – soweit vereinbart – auf 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt.

7. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung

7.1 Falls besonders vereinbart, ist imRahmen desVertrages die gesetzlicheHaftpflicht
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1AHB 2010 aus Schadenereignis-
senmitversichert, die während derWirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
7.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

7.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gut-
achtlicher Tätigkeit;

7.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbun-
dene Unternehmen;

7.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
7.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen;
7.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen

wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

7.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung;
7.2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten so-

wie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
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7.2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
7.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige

Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

7.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften,
vonAnweisungen oder Bedingungen desAuftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

7.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen;

7.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschüt-
terungen).

8. Besondere Bedingungen für die Versicherung von öffentlich-rechtlichen
Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz

8.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2010 öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungs-
widrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden
können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen;
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser;
– Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Ver-
sicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

8.2 Nicht versichert sind
8.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

8.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkun-
gen auf die Umwelt entstehen;

– für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
(z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

8.2.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen
3.000.000 EUR.

8.2.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 4 und 7.9 AHB 2010 im Umfang dieses
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

RBH-Nr. 3/0911
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus-
und/oder Grundstücksbesitzer, z.B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer oder Nutznießer für das im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen beschriebene Gebäude und Grundstück.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem
Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräu-
men auf Gehwegen).

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten

(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer
veranschlagten Bausumme von 75.000,– EUR je Bauvorhaben.
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung Ziff. 4 AHB 2010;

2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn
die Versicherung bis zum Besitzerwechsel bestand;

2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und son-
stigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die
gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden;
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden;

2.4 des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser Eigenschaft;
2.5 als Inhaber einer Photovoltaik-/Solaranlage. Der Versicherungsschutz bezieht

sich auf die Verkehrssicherungspflicht. Mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus allen Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen, die im
Zusammenhang stehen mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis zu einer
Leistung von 10 kWp, welche sich auf der versicherten Immobilie befindet. Der
Versicherungsschutz gilt nur unter der Voraussetzung, dass eine Einspeisung
von Elektrizität ausschließlich in das Netz des Energieversorgungsunterneh-
mens und nicht an Endverbraucher erfolgt.

3. Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häus-
liche Abwässer und – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB 2010 – Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des
Straßenkanals.

4. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
4.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-

ters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht
werden.

4.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von
– nur auf nichtöffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhän-
gern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

– nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB 2010.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Be-
rechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fah-
rer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

5. Besondere Bedingung für die Erhöhung der Versicherungssummen
in der Vorsorgeversicherung
Die Versicherungssummen für die Vorsorgeversicherung sind – abweichend
von Ziff. 4.2 AHB 2010 – auf 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
und – soweit vereinbart – auf 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt.

6. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden
– außer Anlagenrisiko –

6.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 50 Liter/kg Inhalt soweit das
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 500 Liter/kg nicht über-
steigt.
Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB 2010 – be-
steht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögens je Ein-
zelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

6.2 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

6.3 Ausschlüsse
6.3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

6.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder
unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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7. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden
– Anlagenrisiko –

7.1 Gegenstand der Versicherung
7.1.1 Versichert ist – ausgenommen bei Wohnungseigentum als Sondereigentü-

mer – die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser
gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach-
und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschaden).

7.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010) Anwendung.

7.1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeits-
vertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung
der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Ver-
richtungen in Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für
solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt
werden.

7.2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsdeckungs-
summe in Höhe von 15.000.000 EUR (gleichgültig ob Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme.

7.3 Rettungskosten
7.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-

rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten, werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010).

7.3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers.

7.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

7.5 entfällt

7.6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügung oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7.7 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1.000 EUR selbst zu tragen.

7.8 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB 2010 – auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewäs-
serschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziff. 7.1.1)
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziff. 7.1.1) selbst.
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt 250 EUR.

8. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung

8.1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 2010 aus Scha-
denereignissen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.

8.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
8.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

8.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gut-
achtlicher Tätigkeit;

8.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbun-
dene Unternehmen;

8.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
8.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen;
8.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen

wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

8.2.7 aus
– Rationalisierung und Automatisierung;
– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;
– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

8.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

8.2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
8.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige

Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang
stehen;

8.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften,
vonAnweisungen oder Bedingungen desAuftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

8.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen;

8.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschüt-
terungen).

9. Besondere Bedingungen für die Versicherung von öffentlich-rechtlichen
Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz

9.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB 2010 öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungs-
widrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden
können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen;
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser;
– Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2010, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Ver-
sicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

9.2 Nicht versichert sind
9.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

9.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkun-
gen auf die Umwelt entstehen;

– für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
(z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder
hätte erlangen können.

9.2.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen
3.000.000 EUR.

9.2.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010 im Umfang dieses Versi-
cherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2010
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
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Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. entfällt
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von

Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht
33. Begriffsbestimmung

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den

Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines, während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall),
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um ge-
setzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rück-

tritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-

führen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen

des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-

gemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden
entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Be-
stimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen
Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Ver-
sicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher
geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzun-
gen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,

sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versi-

cherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auf-
forderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitra-
ges innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande,
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur
Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 1.000.000 EUR für
Personen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für
Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein gerin-
gere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder

Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von

kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Ab-

wehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten frei-
zustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2010)

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Versicherung AG g
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versiche-
rer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungs-

fall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleis-
tungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten die-
ser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitli-

chem Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei je-
dem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten
Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten
im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den, nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ih-
res Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der
Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des
Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Wei-
gerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich her-
beigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schäd-
lichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund des Vertrags oder Zusagen über den
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Perso-

nen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungs-

vertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Ge-

meinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und En-
kel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder
betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein
nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch
auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer
diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-

cherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförde-
rung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benut-
zung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeit-
punkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer, als
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in ei-
ner mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung
der gesamten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen
haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen;
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden
gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer von einem Dritten, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts, auf Erstattung der durch solche
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder anderer auf der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken.

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder

gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umweltein-
wirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu

verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen);
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– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung
und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich um Schäden
handelt aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von

Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung ei-
ner Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für
Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer
8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-

benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt.

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Ein-
malbeitrag), durch Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) ent-
richtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei unterjähriger Bei-
tragszahlung entsprechend der Zahlungsweise ein halbes Jahr.

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Ver-

trages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-

natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-
mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den
Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3
darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort.
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 10.3 bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wi-
derspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig die Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. entfällt

13. Beitragsregulierung
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und wel-

che Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in drei-
facher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit
der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonsti-
ger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung be-
richtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss einge-
tretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden
berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel ge-
zahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherun-
gen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die

Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet
keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. Sie wird je-
weils ab Beginn desjenigen Versicherungsjahres wirksam, das ab dem
1. Juli beginnt.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die Beiträge
der ab dem 1. Juli beginnenden Versicherungsjahre, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere,
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch
die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen, geteilt durch die Anzahl
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Ver-
minderung verpflichtet, die Folgebeiträge um den sich aus Ziff. 15.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte
Folgebeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung be-
kannt gegeben.
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Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem
der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer die Folgebeiträge nur um den Prozent-
satz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach
seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat;
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine
Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jah-
ren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-

trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zuge-
gangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgen-
den Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Bei-
trag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall
Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirk-
sam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen, unter den Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an ei-

nen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die,
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhält-
nis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über-
nommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung

oder zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres

in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wo-
bei das Kündigungsrecht bis zumAblauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versiche-
rungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften
der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungs-
beitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisheri-
gen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs-
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versi-

cherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der

Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zu-
geht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-

ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständi-
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles, noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz, noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform
kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung an-
zufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat,
gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatzan-

sprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche an-
zuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haft-
pflichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei
zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, be-
hördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid er-
lassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unver-
züglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden
auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag,

die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versi-
cherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegen-
heitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz, noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls, noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen an-

dere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn gel-
tenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden.
Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht,
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die

Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet
werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte, dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller
in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine ju-
ristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-
nergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zustän-
digen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

33. Begriffsbestimmung
Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Mona-
ten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Ver-
sicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze
Jahre.
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�� ���L��V� >Õv i��i Ã�V�iÀi ,iV�ÌÃ}ÀÕ�`�>}i vØÀ `�i �>Ìi�ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} �ÃÌ ��
��Ài� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã>�ÌÀ>} i��i 
��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�} �>V� `i� 	�-� >Õv}i�
����i� Ü�À`i�° ��iÃi }��Ì ØLiÀ `�i 	ii�`�}Õ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ
���>ÕÃ] i�`iÌ �i`�V� q >Õ~iÀ �� `iÀ �iLi�Ã� Õ�` 1�v>��ÛiÀÃ�V�iÀÕ�} q ÃV��� ��Ì
�L�i��Õ�} `iÃ ��ÌÀ>}Ã �`iÀ `ÕÀV� ��Ài� �i`iÀâi�Ì ��}��V�i� 7�`iÀÀÕv° 7�À` `�i

��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�} Li� ��ÌÀ>}ÃÌi��Õ�} }>�â �`iÀ Ìi��Üi�Ãi }iÃÌÀ�V�i�]
����Ì iÃ Õ° 1° ��V�Ì âÕ i��i� 6iÀÌÀ>}Ã>LÃV��ÕÃÃ° /À�Ìâ 7�`iÀÀÕv �`iÀ }>�â
LâÜ° Ìi��Üi�Ãi }iÃÌÀ�V�i�iÀ 
��Ü����}Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�} �>�� i��i �>Ìi�iÀ�iLÕ�}]
�ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} Õ�` ��ÕÌâÕ�} �� `i� Li}Ài�âÌi� }iÃiÌâ��V� âÕ�BÃÃ�}i� ,>��i�]
Ü�i �� `iÀ 6�ÀLi�iÀ�Õ�} LiÃV�À�iLi�] iÀv��}i�°

-V�Üi�}i«v��V�Ìi�ÌL��`Õ�}ÃiÀ��BÀÕ�}

�>�iLi� ÃiÌâÌ >ÕV� `�i 4LiÀ��ÌÌ�Õ�} Û�� �>Ìi�] `�i Ü�i â° 	° Li�� �ÀâÌ] i��i�
	iÀÕvÃ}i�i����Ã Õ�ÌiÀ��i}i�] i��i Ã«iâ�i��i 
À�>ÕL��Ã `iÃ 	iÌÀ�vvi�i� ­-V�Üi��
}i«v��V�Ìi�ÌL��`Õ�}® Û�À>ÕÃ° �� `iÀ �iLi�Ã�] �À>��i�� Õ�` 1�v>��ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}
­*iÀÃ��i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}® �ÃÌ `>�iÀ �� ��ÌÀ>} >ÕV� i��i -V�Üi�}i«v��V�Ìi�ÌL���
`Õ�}Ã��>ÕÃi� i�Ì�>�Ìi�°

�� ���}i�`i� Ü���i� Ü�À ���i� i���}i ÜiÃi�Ì��V�i 	i�Ã«�i�i vØÀ `�i �>Ìi�iÀ�
�iLÕ�}] �ÛiÀ>ÀLi�ÌÕ�} Õ�` ��ÕÌâÕ�} �i��i�°

£° �>Ìi�Ã«i�V�iÀÕ�} Li� ��Ài� 6iÀÃ�V�iÀiÀ

7�À iÀ�iLi� Õ�` Ã«i�V�iÀ� �>Ìi�] `�i vØÀ `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>} ��ÌÜi�`�}
Ã��`° �>Ã Ã��` âÕ�BV�ÃÌ ��Ài ��}>Li� �� ��ÌÀ>} ­��ÌÀ>}Ã`>Ìi�®° 7i�ÌiÀ ÜiÀ`i�
âÕ� 6iÀÌÀ>} ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÌiV���ÃV�i �>Ìi� Ü�i �Õ�`i��Õ��iÀ ­*>ÀÌ�iÀ�
�Õ��iÀ®] 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃÕ��i] 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã`>ÕiÀ] 	i�ÌÀ>}] 	>��ÛiÀL��`Õ�}
Ã�Ü�i iÀv�À`iÀ��V�i�v>��Ã `�i ��}>Li� i��iÃ �À�ÌÌi�] â° 	° i��iÃ 6iÀ��ÌÌ�iÀÃ]
i��iÃ ->V�ÛiÀÃÌB�`�}i� �`iÀ i��iÃ �ÀâÌiÃ }ivØ�ÀÌ ­6iÀÌÀ>}Ã`>Ìi�®° 	i� i��i�
6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ãv>�� Ã«i�V�iÀ� Ü�À ��Ài ��}>Li� âÕ� -V�>`i� Õ�` }}v° >ÕV�
��}>Li� Û�� �À�ÌÌi�] Ü�i â° 	° `i� Û�� �ÀâÌ iÀ��ÌÌi�Ìi� �À>` `iÀ 	iÀÕvÃÕ�vB��}�
�i�Ì] `�i �iÃÌÃÌi��Õ�} ��ÀiÀ ,i«>À>ÌÕÀÜiÀ�ÃÌ>ÌÌ ØLiÀ i��i� �vâ�/�Ì>�ÃV�>`i� �`iÀ
Li� �L�>Õv i��iÀ �iLi�ÃÛiÀÃ�V�iÀÕ�} `i� �ÕÃâ>��Õ�}ÃLiÌÀ>} ­�i�ÃÌÕ�}Ã`>Ìi�®°

Ó° �>Ìi�ØLiÀ��ÌÌ�Õ�} >� ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ

�� ��ÌiÀiÃÃi Ãi��iÀ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�i��iÀ Ü�À` i�� 6iÀÃ�V�iÀiÀ ÃÌiÌÃ >Õv i��i�
�ÕÃ}�i�V� `iÀ Û�� ��� ØLiÀ����i�i� ,�Ã��i� >V�Ìi�° �iÃ�>�L }iLi� Ü�À
�� Û�i�i� �B��i� i��i� /i�� `iÀ ,�Ã��i� >� ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ �� ��� Õ�` �ÕÃ�>�` >L°
��iÃi ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Li��Ì�}i� i�ÌÃ«ÀiV�i�`i ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÌiV���ÃV�i
��}>Li� Û�� Õ�Ã] Ü�i 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�Õ��iÀ] 	i�ÌÀ>}] �ÀÌ `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�
ÃV�ÕÌâiÃ Õ�` `iÃ ,�Ã���Ã Õ�` ,�Ã���âÕÃV��>}Ã] Ã�Ü�i �� 
��âi�v>�� >ÕV� ��Ài
*iÀÃ��>��i�° -�Üi�Ì ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Li� `iÀ ,�Ã���� Õ�` -V�>`i�LiÕÀÌi��Õ�}
��ÌÜ�À�i�] ÜiÀ`i� ���i� >ÕV� `�i `>vØÀ iÀv�À`iÀ��V�i� 1�ÌiÀ�>}i� âÕÀ 6iÀvØ�
}Õ�} }iÃÌi��Ì°

�� i���}i� �B��i� Li`�i�i� Ã�V� ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ Üi�ÌiÀiÀ ,ØV�ÛiÀÃ�V�iÀiÀ]
`i�i� Ã�i iLi�v>��Ã i�ÌÃ«ÀiV�i�`i �>Ìi� ØLiÀ}iLi�°

Î° �>Ìi�ØLiÀ��ÌÌ�Õ�} >� >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀiÀ

 >V� `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}Ã}iÃiÌâ �>Ì `iÀ 6iÀÃ�V�iÀÌi Li� ��ÌÀ>}ÃÌi��Õ�}]
Li� �i`iÀ 6iÀÌÀ>}ÃB�`iÀÕ�} Õ�` �� -V�>`i�v>�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ >��i vØÀ `�i

��ÃV�BÌâÕ�} `iÃ 7>}��ÃÃiÃ Õ�` `�i -V�>`i�>LÜ�V��Õ�} Ü�V�Ì�}i� 1�ÃÌB�`i
>�âÕ}iLi�° ��iÀâÕ }i��Ài� â° 	° vÀØ�iÀi �À>���i�Ìi� Õ�` 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃvB��i
�`iÀ ��ÌÌi��Õ�}i� ØLiÀ }�i�V�>ÀÌ�}i >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀÕ�}i� ­Li>�ÌÀ>}Ìi] LiÃÌi�
�i�`i] >L}i�i��Ìi �`iÀ }i�Ø�`�}Ìi®° 1� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã��ÃÃLÀ>ÕV� âÕ ÛiÀ����
`iÀ�] iÛi�ÌÕi��i 7�`iÀÃ«ÀØV�i �� `i� ��}>Li� `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÌi� >ÕvâÕ��BÀi�
�`iÀ Õ� �ØV�i� Li� `i� �iÃÌÃÌi��Õ�}i� âÕ� i�ÌÃÌ>�`i�i� -V�>`i� âÕ
ÃV���i~i�] �>�� iÃ iÀv�À`iÀ��V� Ãi��] >�`iÀi 6iÀÃ�V�iÀiÀ Õ� �ÕÃ�Õ�vÌ âÕ L�ÌÌi�
�`iÀ i�ÌÃ«ÀiV�i�`i �ÕÃ�Ø�vÌi >Õv ��vÀ>}i� âÕ iÀÌi��i�°

�ÕV� Ã��ÃÌ Li`>Àv iÃ �� LiÃÌ���Ìi� �B��i� ­��««i�ÛiÀÃ�V�iÀÕ�}i�] }iÃiÌâ���
V�iÀ ��À`iÀÕ�}ÃØLiÀ}>�} Ã�Ü�i Li� /i��Õ�}Ã>L����i�® i��iÃ �ÕÃÌ>ÕÃV�iÃ
Û�� «iÀÃ��i�Liâ�}i�i� �>Ìi� Õ�ÌiÀ `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�° �>Li� ÜiÀ`i� �>Ìi�
`iÃ 	iÌÀ�vvi�i� Üi�ÌiÀ}i}iLi�] Ü�i  >�i Õ�` ��ÃV�À�vÌ] �vâ��i��âi�V�i�]
�ÀÌ `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃV�ÕÌâiÃ Õ�` `iÃ ,�Ã���Ã �`iÀ ��}>Li� âÕ� -V�>`i�]
Ü�i -V�>`i����i Õ�` -V�>`i�Ì>}°

{° ���Üi�Ã� Õ�` ��v�À�>Ì���ÃÃÞÃÌi� ­��-®

��i ��v�À�> �,�* ��L� LiÌÀi�LÌ `>Ã ���Üi�Ã� Õ�` ��v�À�>Ì���ÃÃÞÃÌi� `iÀ
6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÜ�ÀÌÃV�>vÌ ­��-®° �� `>Ã ��- �i�`i� Ü�À q iLi�Ã� Ü�i >�`iÀi
6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÕ�ÌiÀ�i��i� q iÀ���Ìi ,�Ã��i� Ã�Ü�i `>Ã 	iÃÌi�i� Û�� �Õv�
vB���}�i�Ìi�] `�i >Õv 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃLiÌÀÕ} ���`iÕÌi� ����Ìi� Õ�` `>�iÀ i��iÀ
�B�iÀi� *ÀØvÕ�} Li`ØÀvi�°


��i `iÌ>����iÀÌi 	iÃV�Ài�LÕ�} `iÃ ��- v��`i� -�i �� ��ÌiÀ�iÌ Õ�ÌiÀ\
ÜÜÜ°��v�À�>��Àv«°`i

� -V�>`i� �

��i �i�`Õ�} �ÃÌ Li� ��ÌÀ>}ÃÌi��Õ�} �`iÀ �� -V�>`i�v>�� ��}��V� Õ�` �>�� i��i
*iÀÃ�� �`iÀ i��i ->V�i] â° 	° i�� �vâ] LiÌÀivvi�° 
��i �i�`Õ�} âÕÀ *iÀÃ�� �ÃÌ
��}��V�] Üi�� Õ�}iÜ�����V� �vÌ -V�B`i� }i�i�`iÌ ÜiÀ`i� �`iÀ â° 	° `>Ã
-V�>`i�L��` ��Ì `iÀ -V�>`i�ÃV���`iÀÕ�} ��V�Ì �� 
����>�} âÕ LÀ��}i� �ÃÌ°

��i 6iÀÃ�V�iÀiÀ �ØÃÃi� �� -V�>`i�v>�� Ü�ÃÃi�] �L i�� �>�ÀâiÕ} ÃV�ÜiÀÜ�i�
}i�`i �`iÀ Õ�Ài«>À�iÀÌi 6�ÀÃV�B`i� �>ÌÌi �`iÀ Ã�}>À ÃV��� i���>� >�Ã }iÃÌ���
�i� }i�i�`iÌ ÜÕÀ`i° �ÕÃ `�iÃi� �ÀÕ�` �i�`i� Ü�À �>�ÀâiÕ}i >� `>Ã ��-]
Üi�� `�iÃi i��i� /�Ì>�ÃV�>`i� �>Li�] }iÃÌ���i� Ü�À`i� Ã��`] Ã�Ü�i �� �>��i
Û�� �LÀiV��Õ�}i� ���i ,i«>À>ÌÕÀ�>V�Üi�Ã° ����L���i� �i�`i� Ü�À >� `>Ã
��-] Üi�� Ü�À i��i Õ�}iÜ�����V� ���i -V�>`i��BÕv�}�i�Ì viÃÌÃÌi��i�° -���Ìi�
Ü�À -�i] ��Ài ����L���i �`iÀ ��À �>�ÀâiÕ} >� `>Ã ��- �i�`i�] ÜiÀ`i� -�i ��
�i`i� �>�� ØLiÀ `�i 
���i�`Õ�} Û�� Õ�Ã Li�>V�À�V�Ì�}Ì°

	i� `iÀ *ÀØvÕ�} ��ÀiÃ ��ÌÀ>}Ã >Õv �LÃV��ÕÃÃ i��iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ �`iÀ
,i}Õ��iÀÕ�} i��iÃ -V�>`i�Ã] À�V�Ìi� Ü�À ��vÀ>}i� âÕÀ *iÀÃ�� �`iÀ ->V�i ­â° 	°
�vâ® >� `>Ã ��- Õ�` Ã«i�V�iÀ� `�i 
À}iL��ÃÃi `iÀ ��vÀ>}i�° �� -V�>`i�Ãv>��
�>�� iÃ �>V� i��i� ���Üi�Ã `ÕÀV� `>Ã ��- iÀv�À`iÀ��V� Ãi��] }i�>ÕiÀi
��}>Li� âÕ� ->V�ÛiÀ�>�Ì Û�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�] `�i �>Ìi� >� `>Ã ��- }i�i��
`iÌ �>Li�] âÕ iÀvÀ>}i�° �ÕV� `�iÃi 
À}iL��ÃÃi Ã«i�V�iÀ� Ü�À] Ã�Üi�Ì Ã�i vØÀ `�i
*ÀØvÕ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ãv>��Ã Ài�iÛ>�Ì Ã��`° 
Ã �>�� >ÕV� `>âÕ ����i�] `>ÃÃ
Ü�À ��vÀ>}i� >�`iÀiÀ 6iÀÃ�V�iÀiÀ �� i��i� Ã«BÌiÀi� �i�ÃÌÕ�}Ãv>�� Li>�ÌÜ�ÀÌi�
Õ�` `>�iÀ �ÕÃ�Õ�vÌ ØLiÀ ��Ài� -V�>`i�v>�� }iLi� �ØÃÃi�°

� ,iV�ÌÃÃV�ÕÌâ �

6iÀÌÀB}i ÜiÀ`i� }i�i�`iÌ] Üi�� Õ�}iÜ�����V� �BÕv�} ,iV�ÌÃÃV�ÕÌâvB��i }i�
�i�`iÌ ÜiÀ`i�° -���Ìi� Ü�À -�i >� `>Ã ��- �i�`i�] ÜiÀ`i� Ü�À -�i `>ÀØLiÀ
Li�>V�À�V�Ì�}i�° 	i� `iÀ *ÀØvÕ�} ��ÀiÃ ��ÌÀ>}Ã >Õv �LÃV��ÕÃÃ i��iÃ 6iÀÃ�V�i�
ÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ À�V�Ìi� Ü�À ��vÀ>}i� âÕ ��ÀiÀ *iÀÃ�� >� `>Ã ��- Õ�` Ã«i�V�iÀ�
`�i 
À}iL��ÃÃi `iÀ ��vÀ>}i�° 
À�>�Ìi� Ü�À i��i� ���Üi�Ã >Õv À�Ã���iÀ���i�`i
	iÃ��`iÀ�i�Ìi�] �>�� iÃ Ãi��] `>ÃÃ Ü�À Û�� ���i� âÕÃBÌâ��V�i ��v�À�>Ì���i� âÕ
`i� ����ÀiÌi� �ÀÕ�` `iÀ �i�`Õ�} Li��Ì�}i�°

� �iLi� �

6iÀÌÀB}i ÜiÀ`i� >L i��iÀ LiÃÌ���Ìi� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÃÕ��i LâÜ° ,i�Ìi����i
}i�i�`iÌ° �i�i�`iÌ ÜiÀ`i� ����i� >Õ~iÀ`i� `>Ã 	iÃÌi�i� Üi�ÌiÀiÀ À�Ã���iÀ�
���i�`iÀ LâÜ° vØÀ `�i �i�ÃÌÕ�}Ã«ÀØvÕ�} Ài�iÛ>�ÌiÀ 	iÃ��`iÀ�i�Ìi�] `�i >LiÀ ��

��âi��i� ��V�Ì ����ÀiÌ�Ã�iÀÌ ÜiÀ`i�° 
Ã ÜiÀ`i� �i��i �iÃÕ�`�i�ÌÃ`>Ìi� >�
`>Ã ��- }i�i�`iÌ° -���Ìi� Ü�À -�i >� `>Ã ��- �i�`i�] ÜiÀ`i� Ü�À -�i `>ÀØLiÀ
Li�>V�À�V�Ì�}i�°

	i� `iÀ *ÀØvÕ�} ��ÀiÃ ��ÌÀ>}Ã >Õv �LÃV��ÕÃÃ i��iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}ÃÛiÀÌÀ>}iÃ À�V��
Ìi� Ü�À ��vÀ>}i� âÕ ��ÀiÀ *iÀÃ�� >� `>Ã ��- Õ�` Ã«i�V�iÀ� `�i 
À}iL��ÃÃi `iÀ
��vÀ>}i�° 
À�>�Ìi� Ü�À i��i� ���Üi�Ã >Õv À�Ã���iÀ���i�`i 	iÃ��`iÀ�i�Ìi�]
�>�� iÃ Ãi��] `>ÃÃ Ü�À Û�� ���i� âÕÃBÌâ��V�i ��v�À�>Ì���i� âÕ `i� ����ÀiÌi�
�ÀÕ�` `iÀ �i�`Õ�} Li��Ì�}i�° 7i�� -�i �i�ÃÌÕ�}i� >ÕÃ `i� 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ã�
ÛiÀÌÀ>} Li>�ÌÀ>}i�] ����i� Ü�À ��vÀ>}i� >� `>Ã ��- ÃÌi��i�° �� `�iÃi� �>��
�>�� iÃ �>V� i��i� ���Üi�Ã `ÕÀV� `>Ã ��- iÀv�À`iÀ��V� Ãi��] }i�>ÕiÀi
��}>Li� âÕ� ->V�ÛiÀ�>�Ì Û�� `i� 6iÀÃ�V�iÀiÀ�] `�i �>Ìi� >� `>Ã ��- }i�i��
`iÌ �>Li�] âÕ iÀvÀ>}i�° �ÕV� `�iÃi 
À}iL��ÃÃi Ã«i�V�iÀ� Ü�À] Ã�Üi�Ì Ã�i vØÀ `�i
*ÀØvÕ�} `iÃ 6iÀÃ�V�iÀÕ�}Ãv>��Ã Ài�iÛ>�Ì Ã��`° 
Ã �>�� >ÕV� `>âÕ ����i�] `>ÃÃ
Ü�À ��vÀ>}i� >�`iÀiÀ 6iÀÃ�V�iÀiÀ �� i��i� Ã«BÌiÀi� �i�ÃÌÕ�}Ã>�ÌÀ>} Li>�ÌÜ�À�
Ìi� Õ�` `>�iÀ �ÕÃ�Õ�vÌ }iLi� �ØÃÃi�°

7iÀ`i� �� <ÕÃ>��i��>�} ��Ì Õ�ÃiÀiÀ  >V�vÀ>}i Li� ���i� �`iÀ Li� >�`iÀi�
6iÀÃ�V�iÀiÀ� �iÃÕ�`�i�ÌÃ`>Ìi� iÀ��Li�] iÀv��}Ì `�iÃ �ÕÀ ��Ì ��Ài� >ÕÃ`ÀØV����
V�i� 
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